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BEST PRACTICE DER BAUWILLIGE GRUNDEIGENTÜMER

Eigentums- und Nachbarrecht

  Einleitung
Beim Bauen stellen sich zahlreiche rechtliche 

Fragen. Wird ein Projekt in bereits (dicht) über-

bautem Gebiet realisiert, führt dies zu erhöh-

ten Anforderungen sowohl an die Umsetzung 

des Projekts als solches als auch an die Be-

rücksichtigung rechtlicher Rahmenbedingun-

gen. Insbesondere bei Erd- und Grabarbeiten 

stehen die Interessen des Bauherrn oft im Wi-

derspruch zu den Interessen eines Nachbarn. 

Im Streitfall kann dies aufseiten des Bauherrn 

zu Verzögerungen beim Baufortschritt, zu zu-

sätzlichen technischen Massnahmen, aber 

auch zu erheblichen (fi nanziellen) Mehrauf-

wendungen führen. Dem Bauherrn ist daher 

zu empfehlen, potenzielle Konfl ikte mit Nach-

barn frühzeitig zu erkennen und Möglichkeiten 

zu deren Vermeidung oder Lösung zu suchen.

  Planung unter Einbezug 
des Nachbarrechts

Das verfassungsmässige Recht auf privates 

Eigentum wird in Art. 641 Abs. 1 ZGB konkre-

tisiert. Gleichzeitig wird festgehalten, dass der 

Eigentümer in den Schranken der Rechtsord-

nung nach seinem Belieben über sein Eigentum 

verfügen kann. Unter dem Begriff «Nachbar-

recht» enthält das Schweizerische Zivilgesetz-

buch genau solche Einschränkungen für den 

Grundeigentümer. Entsprechend ist jedermann 

verpfl ichtet, bei der Ausübung seines Eigen-

tums (zweckentsprechende, bestimmungs-

gemässe Nutzung1) sich aller übermässigen 

Einwirkungen auf das Eigentum des Nachbarn 

zu enthalten (Art. 684 Abs. 1 ZGB). Daneben 

stellen öffentlich-rechtliche Vorschriften wei-

tere Beschränkungen auf (wie z.B. Grenzwerte 

für Lärm- oder Geruchsimmissionen, Vorschrif-

ten zu Grenz- und Gebäudeabständen), und es 

bestehen weitere privatrechtliche Anspruchs-

grundlagen (z.B. die Werkeigentümerhaftung 

nach Art. 58 OR). Auf letztere Aspekte wird 

vorliegend nicht näher eingegangen. 

WICHTIGER HINWEIS
Diese Grundsätze und Einschrän-

kungen gelten auch für den bauwilligen Grund-

eigentümer, weshalb dem Nachbarrecht bereits 

bei der Ausführung von Bauarbeiten eine beson-

dere Bedeutung zukommt. Um eine möglichst 

reibungslose Umsetzung eines Bauprojekts zu 

ermöglichen, empfi ehlt es sich, sich bereits 

frühzeitig mit möglichen Auswirkungen der 

Bautätigkeit auf nachbarliche Grundstücke aus-

einanderzusetzen und bestehende nachbarliche 

Vorrichtungen, Bepfl anzungen und mögliche 

Ansprüche bei der Planung miteinzubeziehen.

Realisierung eines Bauprojekts

  Die Bautätigkeit im Nachbarrecht
Die Art. 685 und 686 regeln als dem Art. 684 

ZGB vorgehende Spezialbestimmungen die 

nachbarliche Bautätigkeit. Bei Grabungen und 

Bauten darf der Eigentümer die nachbarli-

chen Grundstücke nicht dadurch schädigen, 

dass er ihr Erdreich in Bewegung bringt oder 

gefährdet oder vorhandene Vorrichtungen 

beeinträchtigt (Art. 685 Abs. 1 ZGB). Wel-

che Abstände für Grabungen und Bauten zu 

beachten sind, ist gestützt auf Art. 686 ZGB 

kantonal unterschiedlich geregelt.

In der Regel steht einem von Bauarbeiten be-

troffenen Nachbarn nur aufgrund «übermäs-

siger» Immissionen ein Schadenersatz- bzw. 

Abwehranspruch zu (zu den einzelnen An-

sprüchen sogleich mehr). Mässige respektive 

nach einer objektivierten Betrachtungsweise 

zulässige Immissionen und Beeinträchtigun-

gen sind vom Nachbarn grundsätzlich zu to-

lerieren und können nicht verhindert werden.2 

Vorbehältlich eines Schadenersatzanspruchs 

gilt dies selbst dann, wenn das nachbarli-

che Grundstück durch solche Handlungen zu 

Schaden kommen kann.3

Der Ortsgebrauch
Bei der Beurteilung der Frage, was über-

mässig oder noch zulässig ist, sind die 

Beschaffenheit der Grundstücke, deren 

Lage sowie der Ortsgebrauch zu berück-

sichtigen. Die Übermässigkeit ist je nach 

Art der Grundstücksnutzung sowie dessen 

Zonenzugehörigkeit und Umgebung anders 

zu beurteilen. 

Was in der betroffenen Umgebung als nor-

mal empfunden wird, ist anhand des Orts-

gebrauchs (wie z.B. kantonale Ergänzungs-

gesetze zum Zivilgesetzbuch, kommunale 

Polizei- oder Bauordnungen) festzustellen. 

Grundsätzlich bedeutet sodann die Ein-

haltung öffentlich-rechtlicher Vorschriften 

durch eine Baute in der Regel auch eine 

privatrechtliche Zulässigkeit der Einwir-

kung.4

Negative Imissionen
Gemäss der seit 1. Januar 2012 in Kraft ste-

henden Bestimmung von Art. 679 Abs. 2 ZGB 

bestehen die Ansprüche auf Beseitigung, Un-

terlassung und Schadenersatz nach Art. 679 

Abs. 1 ZGB nur, wenn bei der Erstellung der 

Baute oder Einrichtung die damals geltenden 

Vorschriften nicht eingehalten wurden und 

einem Nachbargrundstück bestimmte Eigen-

schaften entzogen werden (sog. negative Im-

missionen wie etwa Lichtentzug). 

Vorübergehende Nachteile
Die seit 1. Januar 2012 in Kraft stehende 

Bestimmung von Art. 679a ZGB sieht bei von 

den zuständigen Behörden bewilligten und 

rechtmässigen Bauarbeiten lediglich einen 

Schadenersatzanspruch vor (und keinen Be-

seitigungs- oder Unterlassungsanspruch). 

Der bauwillige Grundeigentümer 
und das Nachbarrecht
Welche Fragen können sich einem Bauherrn unter dem Begriff «Nachbarrecht» 

stellen? Es sind dies Fragen wie etwa: Was ist bei Grabungen zu beachten? 

Welche Einschränkungen gelten im Grenzbereich oder bei Pfl anzen? Diese 

bedingen eine Betrachtung der Anforderungen, die das Nachbarrecht an den 

Bauherrn stellt, und wie dieser damit umgehen soll.

  Von Rafael Schweizer, Rechtsanwalt

WICHTIGER HINWEIS
In Art. 688 ZGB fi ndet sich eine 

ähnliche Grundlage für die Ermächtigung der 

Kantone, für Anpfl anzungen je nach Art des 

Grundstücks und der Pfl anzen (z.B. Sträucher, 

Zwergobst-, Zier-, Waldbäume) bestimmte 

Abstände zur nachbarlichen Grundstücks-

grenze vorzuschreiben. Da diese kantonalen 

Regelungen sehr unterschiedlich sind, gilt es 

die jeweils für den Ort des Baugrundstücks 

einschlägigen Bestimmungen zu konsultieren.
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Das bedeutet, dass die nachbarrechtlichen 

Abwehransprüche bei Bauarbeiten trotz all-

fälliger übermässiger Immissionen nicht ge-

geben sind, sofern dem Nachbarn bloss vo-

rübergehende Nachteile entstehen und sich 

diese auch trotz zumutbarer Massnahmen 

nicht vermeiden lassen. Die Nachteile dürfen 

sodann nur vorübergehend sein, was bei bau-

lichen Tätigkeiten einige Monate oder auch 

mehrere Jahre bedeuten kann.5

RECHTSTIPP
Der Zivilrichter ist in der Regel an 

den (baurechtlichen) Entscheid der zuständi-

gen (Bau-)Behörde gebunden, ausser dieser 

wäre geradezu nichtig.6 Art. 684 ZGB statuiert 

dagegen eine Minimalgarantie des bundes-

rechtlichen Nachbarschutzes.7

  Grabungen im Besonderen
Bei Grabungen und Bauten darf der Eigen-

tümer die nachbarlichen Grundstücke nicht 

dadurch schädigen, dass er ihr Erdreich in 

Bewegung bringt oder gefährdet oder vorhan-

dene Vorrichtungen beeinträchtigt (Art. 685 

Ab. 1 ZGB). 

PRAXISBEISPIEL
Unter Grabungen sind allgemein 

künstliche Vertiefungen oder Erhöhungen zu 

verstehen, wie Aushub für Neubauten und 

Terrainanpassungen im Rahmen der Umge-

bungsgestaltung.

Dies bedarf je nach Situation vorgängiger 

oder kurzfristiger Sicherungsmassnahmen 

(z.B. bei Vorliegen bekannter Hangrutschun-

gen oder während starker Regenfälle) oder 

Beanspruchungen des nachbarlichen Grund-

stücks. Vorbehältlich anderslautender Be-

stimmungen (wie etwa gestützt auf kantonale 

Bestimmungen zum Hammerschlags- oder 

Leiterrecht zu Art. 695 ZGB; vgl. § 229 PBG 

des Kantons Zürich), Vereinbarungen oder 

eines Notstands hat ein betroffener Nachbar 

solche (vorübergehenden) Sicherungsmass-

nahmen bzw. Eingriffe nicht ohne Weiteres zu 

dulden.8

Im Gegensatz zu Art. 684 ZGB fehlt in Art. 685 

ZGB der Begriff «Übermässigkeit». Nach zu-

treffender Ansicht soll dies allerdings nicht 

bedeuten, dass jede noch so kleine Beein-

trächtigung widerrechtlich ist.9

Die Ansprüche bei schädigendem Graben 

oder Bauen nach Art. 685 Abs. 1 ZGB be-

urteilen sich nach Art. 679 ZGB.11 Die bun-

desrechtlichen Bestimmungen von Art. 685 

Abs. 1 ZGB und Art. 679 ZGB sind folglich 

auch bei Verletzung kantonaler privatrecht-

licher Bauvorschriften gemäss Art. 686 ZGB 

anwendbar.

 

Hat ein Kanton nicht von der Möglichkeit Ge-

brauch gemacht, die Abstände für Grabungen 

und Bauten festzulegen, gilt die bundesrecht-

liche (Minimal-)Ordnung. Ergänzt die kanto-

nale Regelung die bundesrechtliche Minimal-

ordnung, kann sich der betroffene Nachbar 

kumulativ auf beide Bestimmungen berufen.

WICHTIGER HINWEIS
Dem Bauherrn ist vor diesem Hin-

tergrund zu empfehlen, die Risiken mit Bezug 

auf das Baugrundstück rechtlich und bezüg-

lich des Baugrunds an sich (technisch, geo-

logisch) vorgängig sorgfältig (besser einmal 

zu viel) abzuklären oder einen Dritten damit 

zu beauftragen. Der Umfang der Abklärungen 

ist klar festzulegen. Wichtig ist es sodann, die 

Ergebnisse und die möglichen Folgen festzu-

halten und den Unternehmern klar (schriftlich) 

mitzuteilen. Dies gilt auch für die Regelung 

der Haftungsfolgen in den Werkverträgen mit 

den Unternehmern. Dadurch können zwischen 

dem Bauherrn und den am Bau beteiligten 

Unternehmern, Planern und weiteren Betei-

ligten entsprechende Anspruchsgrundlagen 

geschaffen werden.

  Besonderheit bei Erdarbeiten 
im Bereich von Pfl anzen

Eine besondere Situation liegt vor, wenn 

sich auf einem Nachbargrundstück Pfl anzen 

(Bäume, Sträucher, Hecken oder Ähnliches) 

befi nden. Jeder Eigentümer ist grundsätzlich 

und vorbehältlich anderer nachbarlicher Ver-

einbarungen zur Ausübung des Kapprechts 

(vgl. Art. 687 ZGB) befugt, gemäss welchem 

grenzübergreifende Äste und Wurzeln ge-

kappt werden dürfen, wenn sie den Nachbarn 

schädigen und auf Beschwerde hin nicht (in-

nert angemessener Frist) beseitigt werden.

Die Eigentumsfreiheitsklage
Selbst wenn ein Nachbar(-grundstück) durch 

eindringende Wurzeln nicht geschädigt wird, 

hat der Eigentümer diese fremde Einwirkung 

in seine Herrschaftssphäre nicht zu dulden 

und kann sich auf die Eigentumsfreiheitskla-

ge nach Art. 641 II ZGB berufen.12 Werden 

im Zusammenhang mit Grab- und Aushub-

arbeiten eindringende Wurzeln entdeckt, wird 

keine Beschwerde mit Fristansetzung an den 

Nachbarn verlangt.13 Dem Bauherrn dürfte 

in diesem Zusammenhang nicht zuzumuten 

sein, den Baustellenbetrieb einzustellen, bis 

klar ist, ob der Nachbar selber tätig wird.

WICHTIGER HINWEIS
Das Kapprecht kann bis zur 

Grundstücksgrenze und soweit für die Besei-

tigung der Schädigung erforderlich – grund-

sätzlich ohne Berücksichtigung einer mög-

lichen Schädigung der Pfl anze – ausgeübt 

werden. 

Schadenersatzforderung
Zusätzlich hat der Bauherr die Möglichkeit, 

gestützt auf Art. 679 ZGB gegenüber dem 

Nachbarn – von dessen Grundstück aus die 

Pfl anzen über die Grenze wachsen – Scha-

denersatz zu verlangen, wenn er durch die 

Eigentumsüberschreitung eine Vermögens-

einbusse erleidet. 

Zu denken wäre im Zusammenhang mit der 

Bautätigkeit an zusätzliche Aufwendungen für 

die Verlegung von Baustellenzufahrten oder 

die Verzögerung des Bauprojekts. Aufgrund 

des Erfordernisses der Übermässigkeit sind 

solche Ansprüche nicht ohne Weiteres ge-

geben und Schäden im Streitfall rechtsgenü-

gend zu substanziieren und zu beweisen.

Zusammenfassung

Ein Bauherr bzw. Nachbar, der gegen die Un-

terlassungspfl ichten gemäss Art. 684 ZGB 

bzw. Art. 685 ZGB verstösst, wird dem betrof-

fenen Nachbarn für einen daraus entstande-

nen Schaden grundsätzlich nach den Bestim-

mungen von Art. 679 ff. ZGB verantwortlich. 

Der beeinträchtigte Nachbar kann gestützt auf 

den bestehenden Abwehranspruch (parallel) 

die Beseitigung einer bereits eingetretenen 

Beeinträchtigung verlangen oder auf Unter-

lassung einer drohenden Schädigung klagen. 

PRAXISBEISPIEL
Als übermässig gelten allgemein 

Hangrutschungen, Bodensenkungen, Rissbil-

dungen in Gebäudefassaden.10
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 • für den Fall eines gerichtlichen Verfahrens 

mit dem Nachbarn: Einbezug der verant-

wortlichen Unternehmer und Personen 

(Stichwort: Streitverkündung).

FUSSNOTEN

1 BSK ZGB II-Rey/Strebel, in: Honsell/Vogt/Geiser 

(Hrsg.), 5. Aufl ., Basel 2015, N 78 ff. zu Art. 679.

2 BGE 16 III 452, E. 2c; vgl. auch BGE 91 II 100, E. 2.

3 BGE 91 II 100, E. 2.

4 BGE 138 III 49, E. 4.4.2; BGE 129 III 161, E. 2.6.

5 BGE 114 II 230.

6 BGE 138 III 49, E. 4.4.3.

7 BGE 138 III 49, E. 4.4.4.

8 CHK-Göksu ZGB 685 N 5.

9 BSK ZGB II-Rey/Strebel, in: Honsell/Vogt/Geiser 

(Hrsg.), 5. Aufl ., Basel 2015, N 10 zu Art. 686.

10 BGE 127 III 257, E. 5b.

11 CHK-Göksu ZGB 685 N 8.

12 Vgl. BK-Meier-Hayoz, Band IV, 1. Abteilung, 3. Teil-

band, Art. 684–698, Bern 1973, N 26 zu Art. 687/688.

13 Vgl. BSK ZGB II-Rey/Strebel, in: Honsell/Vogt/Geiser 

(Hrsg.), 5. Aufl ., Basel 2015, N 10 zu Art. 687/688.

BEST PRACTICE DER BAUWILLIGE GRUNDEIGENTÜMER

Um das Risiko fi nanzieller Aufwendungen und 

Verzögerungen zu vermeiden, hat sich der 

Bauherr zunächst die Frage zu stellen, wann 

bzw. unter welchen Umständen mit nachbar-

seitigen Forderungen zu rechnen ist. 

Für den Fall, dass der Bauherr zur Auffassung 

gelangt, dass nachbarliche Rechte tangiert 

sind respektive sein könnten, ist zu prüfen, ob 

diese Forderungen begründet sind oder aber 

die Einschränkungen nachbarlicher Rechte 

von einem betroffenen Nachbarn – weil nicht 

übermässig – hinzunehmen sind. 

RECHTSTIPP
In beiden Konstellationen kann 

es sich anbieten, mit dem Nachbarn das Ge-

spräch zu suchen und eine einvernehmliche 

Lösung herbeizuführen. Eine Vereinbarung 

sollte aus beweistechnischen Gründen schrift-

lich abgeschlossen werden. Wird demgegen-

über eine längerfristige, beständige Regelung 

der nachbarlichen Verhältnisse angestrebt, 

empfi ehlt sich der Abschluss eines öffentlich 

zu beurkundenden Dienstbarkeitsvertrags mit 

entsprechender Eintragung im Grundbuch.

Praxistipps

 • Mögliche Probleme bzw. Auswirkungen 

eines Bauprojekts auf nachbarliche Grund-

stücke frühzeitig erkennen und bei der Pla-

nung berücksichtigen;

 • Prüfung möglicher Risiken bezüglich des 

Baugrundstücks;

 • Erstellung von (amtlichen) Rissprotokollen 

von Bauten und Vorrichtungen auf benach-

barten Grundstücken;

 • Probleme mit Nachbarn nach Möglichkeit 

durch Gespräche und (schriftliche) Verein-

barungen oder für längerfristige/erhöhte 

Sicherheit mittels eines öffentlich zu be-

urkundenden Dienstbarkeitsvertrags und 

Grundbucheintrags regeln;

 • klare, schriftliche Regelung der Zuständig-

keiten und Verantwortlichkeiten (inkl. Haf-

tungsfolgen) in Werk- und Planerverträgen;

 • Überwachung des laufenden Baufort-

schritts und regelmässige Kontrolle sowie 

Organisation der Arbeiten aller Beteiligten 

(wie Architekt, Bauleiter oder Baumeister);

 • Beachtung der Rügeobliegenheit bei fest-

gestellten Mängeln und Fehlern;
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